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Norm

ÄsthOpG §6

Rechtssatz

Anders als bei Dokumentationsp3ichten oder dem Schriftlichkeitsgebot handelt es sich bei der Zweiwochenfrist des § 6

Abs 1 ÄsthOpG nicht um eine bloße Form- oder Ordnungsvorschrift. Aufklärungs- und/oder Einwilligungsde:zite

führen im Kontext des ÄsthOpG zivilrechtlich dazu, dass die ästhetische Behandlung oder Operation als rechtswidriger

Eingriff in die körperliche Integrität beurteilt werden muss, wenn der Eingriff vor Ablauf der Frist erfolgt.
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